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Häusliche Krankenpflege-Richtlinien 
Stellungnahme vor einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses zur 
Änderung, hier: Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses – Versorgung eines suprapubischen 
Katheters 
 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Dege,  

wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme vor Beschlussfassung und möchten uns wie 
folgt dazu äußern: 

Sie beabsichtigen eine Änderung der HKP-Richtlinie dahingehend, dass die Leistung nur bei 
Neuanlage eines suprapubischen Katheters oder bei entzündlichen Veränderungen der Haut in 
Betracht kommt.  

Mit der geplanten Änderung wird augenscheinlich das Urteil des Landessozialgerichts 
Niedersachsen-Bremen vom 22.12.2010 - Az L 1 KR 81/10 –  aufgegriffen. In dem Verfahren 
hatte sich ein Versicherter im Kampf um die Kostentragung gegenüber seiner Krankenkasse 
durchgesetzt. Das Gericht entschied konsequent, dass es sich bei der Versorgung eines 
suprapubischen Katheters immer um eine HKP-Leistung handelt und schob damit der Praxis der 
Krankenkassen einen Riegel vor, die Versorgung in den Bereich der Grundpflege zu Lasten des 
Versicherten zu verschieben. Der Versicherte hat hier also eine Regelung erkämpft, die nun 
offensichtlich rein Kostenträger-indiziert zum Nachteil der Versicherten aufgehoben werden soll.  
 
Sie begründen die geplante Änderung mit einer Empfehlung der deutschen Gesellschaft für 
Urologie, die ausgeführt habe, dass im häuslichen Bereich bei reizfreier Austrittsstelle auf eine 
Abdeckung verzichtet werden könne, wenn der Patient bzw. die Pflegenden mit dem Umgang 
mit einem suprapubischen Blasenkatheter vertraut sind. Offen bleibt die 
Frage des Vorgehens, wenn ein HKP-Patient gar keine Pflegestufe hat 
bzw. eben nicht mit dem Umgang mit einem suprapubischen 
Blasenkatheter bei reizloser Austrittstelle vertraut ist. Soll die 
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unfachmännische Versorgung dann so lange fortgeführt werden, bis die Haut wieder eine 
Reizstelle aufweist und die Krankenkasse unstreitig die Kosten übernehmen muss? 
 
Es ist  nicht sachgerecht und auch nicht notwendig, die Richtlinie in Nr. 22 zu ändern. 
Ausgangspunkt ist immer die Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit durch den Arzt. 
Wenn es keine medizinische Notwendigkeit gibt, darf die Leistung nicht verordnet werden. Sieht 
der Arzt jedoch eine Notwendigkeit, muss die Versorgung weiterhin verordnungsfähig sein – 
unabhängig von Hautreizungen. Mit der geplanten Änderung sprechen Sie jedenfalls den Ärzten 
die Kompetenz ab, eine sach- und fachgerechte Beurteilung zur medizinischen Notwendigkeit 
der Maßnahme vorzunehmen und unterstellen damit, dass auch bei nicht-notwendiger 
Versorgung die Leistung verordnet wird.  
 
Unseres Erachtens ist es nicht die Aufgabe des G-BA, die HKP-Richtlinie dem Interesse der 
Krankenkassen anzupassen. Vielmehr muss er die unbürokratische  Sicherstellung der 
Versorgung der Versicherten im Blick haben. Aus den genannten Gründen bitten wir, von der 
geplanten Änderung abzusehen.  
 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Petra Schülke 

Stellvertretende Bundesvorsitzende  





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berlin, den 30.04.2013. 
 

Betreff: Stellungnahme zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens vor einer Änderung der 
Häusliche Krankenpflege-Richtlinie: Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses – 
Versorgung eines suprapubischen Katheters  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Dege, 
 
wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den im Schreiben vom 28. März 
2013 enthaltenen Änderungsvorschlägen betreffend die Richtlinie über die Verordnung von 
Häuslicher Krankenpflege nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und 7 SGB V  hier: Versorgung eines 
suprapubischen Katheters. 
 
Die B.A.H. begrüßt die vorgenommenen Erweiterungen. Zu der Leistungsbeschreibung und 
der Dauer und Häufigkeit in der vorliegenden Form haben wir keine weiteren Anmerkungen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
       
B.A.H. e. V. 
 
 
 
Thorsten Mittag 
Referent für Bundesangelegenheiten 
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Stellu ngnahme des PARITÄTISCHEN zu den vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 91 SGB V vorgeschlagenen Änderungen 
der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie: Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses - 
Versorgung eines suprapubischen Katheters     
         (Stand: 29.04.2013) 
 
Der Paritätische Gesamtverband e.V. ist Dachverband für über 10.000 rechtlich selb-
ständige Mitgliedsorganisationen. Diese sind in allen Bereichen der sozialen Arbeit 
tätig, z.B. als Träger von Diensten und Einrichtungen der Altenhilfe und Pflege oder 
für Menschen mit Behinderungen. 

Der Paritätische Gesamtverband nimmt die vorgesehene Möglichkeit zur 
Stellungnahme zu der Änderung der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie bezüglich 
der Änderung der Nummer 22 des Leistungsverzeichnisses wie folgt wahr.  

In der aktuellen Fassung der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie ist unter Nummer 
22 des Leistungsverzeichnisses die Versorgung eines suprapubischen Katheters 
geregelt. Es handelt sich hierbei um eine Leistung der Behandlungspflege. Die 
Krankenkassen haben diese Behandlungspflege zu vergüten. Bereits mehrere 
Sozialgerichte haben sich mit diesem Thema befasst, da einzelne Krankenkassen 
sich weigern diese Leistung zu übernehmen und diese der Grundpflege zuzuordnen. 
In diesem Zusammenhang möchten wir beispielhaft auf folgende Urteile verweisen: 
Urteil des SG Lüneburg vom 15.01.2009: Az: S 16 KR 61/07, Urteil des SG Aurich 
vom 22.06.2010: Az: S8 KR 45/10, Urteil des SG Speyer vom 22.11.2012: Az: S 19 
KR und LSG-Urteil Niedersachsen-Bremen vom 22.12.2010: Az L 1 KR 81/10. 

Der GKV- Spitzenverband hat am 29. März 2012 die Überprüfung der 
Leistungsbeschreibung beantragt. Die nun vorgeschlagenen Änderungen des G-BA 
hinsichtlich der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinien belegen wiederholt die 
Bestrebungen, Leistungen für Versicherte zu kürzen. Das steigende gesundheitliche 
Risiko, das mit den Kürzungen verbunden ist, wird nicht bedacht.  
 
Der G-BA führt als Grund für die Leistungskürzung an, dass die deutsche 
Gesellschaft für Urologie in ihrer vom ihm erbetenen Stellungnahme vom 22. Oktober 
2012  mitteilt,  dass im häuslichen Bereich bei reizfreier Austrittsstelle auf eine 
Abdeckung verzichtet werden kann. Dies gilt jedoch laut selbiger Stellungnahme nur 
unter der Voraussetzung, dass die Patientinnen und Patienten bzw. die Pflegenden 
mit dem Umgang mit einem suprapubischen Blasenkatheter vertraut sind.  
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Die vorgesehene Einschränkung, dass die Versorgung des suprapubischen 
Katheters nur nach Neuanlage einmal täglich für bis zu 7 Tage möglich ist, kann nicht 
akzeptiert werden. 
 

Verbandswechsel müssen bei Demenzpatienten oder Patienten/innen mit kognitiven 
Veränderungen zum Schutz vor Manipulationen (z.B. ziehen, reiben, drehen, kratzen, 
spielen mit verschmierten Fingern) am System weiter ohne Einschränkungen 
durchgeführt werden. Es ist unerlässlich, die Möglichkeit des Verbandwechsels für 
diese Fälle  auch weiterhin sicherzustellen. Es ist offensichtlich, dass der Bedarf in 
solchen Fällen für die gesamte Dauer der Anlage besteht bzw. ist es der 
fachkundigen Einschätzung des Arztes zu überlassen, ob, warum und wie lange die 
Austrittsstelle verbunden werden muss.  
 
Forderung: 

- Streichung der geplanten aufgenommenen Änderungen der 
Leistungsbeschreibung. 

- Streichung der geplanten Änderungen in Bezug zur Häufigkeit und Dauer 
der Verordnung. 
oder 

- Beibehaltung der bisherigen Möglichkeit für die Versorgung eines 
suprapubischen Katheters. 
 

 
Berlin, den 29.04.2013 
 
Ansprechpartnerinnen: 
Anne Idler und Sabrina Weiss, Referentinnen für Altenhilfe und Pflege  
altenhilfe@paritaet.org 
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Berlin, 25.04.2013 
 
 
 
Sehr geehrter Frau Dr. Dege, 
 
wir möchten unser Stellungnahmerecht gemäß § 92 Abs. 7 Satz 2 SGB V zu 
einem geplanten Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), 
zur Änderung der Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) wahr-
nehmen. 
 
Die Pflegedienste des DRK erbringen Leistungen der Häuslichen Kranken-
pflege gemäß SGB V und haben ihre Praxiserfahrungen in der Umsetzung 
ärztlicher Verordnungen bzgl. der Versorgung von Patienten mit suprapubi-
schen Kathetern. 
 
Geplant ist, die Versorgung von suprapubischen Kathetern einzuschränken, 
indem diese Leistung nur noch nach Neuanlage für maximal 7 Tage oder bei 
„entzündlichen Veränderungen mit Läsionen der Haut“ verordnungsfähig 
wird. 
 
Dies entspricht einerseits dem bereits jetzt oft umgesetzten Bewilligungs-
standard der Krankenkassen, bekommt aber durch die Festschreibung in den 
Richtlinien der Häuslichen Krankenpflege einen normativen und damit 
leistungseinschränkenden Charakter, der zahlreichen Problemen in der 
Praxis und individuellen Versorgungsnotwendigkeiten nicht ausreichend 
gerecht wird/ werden kann: 
 
 
a) Zeitliche Einschränkung und Sicherstellung einer langfristigen 
Qualität 
Die normative, zeitliche Einschränkung auf 7 Tage ist nicht nachvollziehbar, 
da jede zeitliche Einschränkung in den HKP-Richtlinien eine individuelle 
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patientengerechte Versorgung erschwert. Die bestehende Situation ist aus-
schließlich durch den behandelnden und verordnenden Arzt erkennbar, und 
falls die Krankenkasse der Verordnung in ihrem zeitlichen Umfang nicht 
folgen will, zwischen den beiden Vertragspartnern zu klären. 
 
Bei Patienten, die keine weiteren SGB V oder SGB XI-Leistungen durch 
einen Pflegedienst erhalten, besteht die Gefahr, dass Entzündungen oder 
andere Komplikationen nach den 7 Tagen erst spät durch Angehörige oder 
gar den Facharzt festgestellt werden. Dabei gibt es eine Reihe von Patienten, 
bei denen ein erhöhtes, dauerhaftes Entzündungsrisiko besteht. Zu nennen 
wären hier bspw. Stuhlinkontinenz und schwierige Hygieneverhältnisse, 
insbesondere bei gleichzeitigem Bestehen von Demenz. 
Eine regelmäßige Katheterversorgung dient in diesen Fällen auch der 
frühzeitigen Vermeidung von Infektionen. 
 
Für Patienten, die regelmäßig andere Leistungen durch einen Pflegedienst 
erhalten, definiert der MDK nach den 7 Tagen folgendermaßen eine 
Leistungspflicht: 
 

Bei suprapubischen Kathetern oder einer PEG liegt automatisch eine 
Wunde vor, welche im Rahmen der SGB XI-Versorgung nach 
Expertenstandard zu behandeln ist. Dazu gehören die Wund-
beobachtung und die Wunddokumentation.  
 
Hierzu die Definition aus den Prüfrichtlinien  
„Eine Wunde wird definiert als Verlust der Integrität eines Organs durch 
exogene oder endogene Faktoren (das größte Organsystem mit ca. 2 qm 
ist die Haut). Eine Wunde, die innerhalb von 4-12 Wochen unter fach-
gerechter Therapie keine Heilungstendenzen zeigt, bezeichnet man als 
chronische Wunde.“  

 
Die durch den suprapubischen Katheter entstandene Wunde kann also bei 
längerer Anwendung als chronisch definiert werden für die der entspre-
chende Expertenstandard zwingend anzuwenden ist. 
 
Die notwendige Wundbeobachtung und Wunddokumentation wird vom MDK 
als verpflichtend eingefordert, ihr soll jedoch nach der geplanten Änderung 
keine Refinanzierungsmöglichkeit durch die Krankenkassen 
gegenüberstehen. 
 
 
b) Nicht gerechtfertigte Einschränkung der Zielgruppe 
Die Deutsche Gesellschaft für Urologie führt in ihrer vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss erbetenen Stellungnahme vom 22.10.2012 selbst ein-
schränkend aus „dass im häuslichen Bereich bei reizfreier Austrittsstelle auf 
eine Abdeckung verzichtet werden kann, wenn die Patienten bzw. die 
Pflegenden mit dem Umgang mit einem suprapubischen Blasenkatheter 
vertraut sind. Bei Patienten mit einer leichten entzündlichen Reaktion bzw. 
mit Sekretbildung wird hingegen eine Abdeckung empfohlen.“ 
 



Im Hinblick auf die stets wachsende Gruppe von Menschen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz sollte die Leistungsbeschreibung ergänzt 
werden, da die faktische Leistungsbeschränkung diese Personengruppe 
vollständig unberücksichtigt lässt. 
Klarstellungswunsch des DRK 
 
Das DRK plädiert vor dem aufgezeigten Hintergrund dafür, dass die bislang 
bestehende Regelung unverändert fortgeführt wird. Denn die geplante 
Änderung würde Nachteile mit sich bringen: 
  

• jede (neue) normative Eingrenzung führt zu individuellen Härten. 
• regelmäßige Wundbeobachtungen werden fachlich (vom MDK) 

gefordert, jedoch nicht refinanziert. Wunden könnten daher 
entweder später als notwendig erkannt werden oder die 
Wundbeobachtung wird als zu erbringende, aber nicht 
abrechenbare Leistung von Pflegediensten eingefordert. 

• es gibt Patientengruppen, die ausgegrenzt werden, da sie krank-
heitsbedingt dauerhaft nicht in der Lage sind, sich mit dem 
Umgang mit einem suprapubischen Blasenkatheter vertraut zu 
machen 

 
Sollten Sie weiterhin eine Änderung der HKP-Richtlinien beabsichtigen, so 
bitten wir um Berücksichtigung der eingebrachten Punkte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Clemens Graf von Waldburg-Zeil 
Generalsekretär 
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Stellungnahme zur Änderung der Richtlinie über die Verordnung von häuslicher 
Krankenpflege, hier: Versorgung eines suprapubischen Katheters; Ihr Schreiben vom 
28.03.2013 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für den mit o.g. Schreiben übersandten Beschlussentwurf nebst 
Beschlussbegründung und die Möglichkeit der Stellungnahme. 
Die vorgesehene Beschränkung der Verordnungsfähigkeit der Versorgung von 
supapubischen Kathetern gemäß Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL erachten 
wir für nicht notwendig. 
Zunächst sagt die von Ihnen zitierte Stellungnahme der deutschen Gesellschaft für Urologie 
nur aus, dass auf eine Abdeckung verzichtet werden kann, wenn die Patienten bzw.  die 
Pflegenden mit dem Umgang mit einen suprabischen Blasenkatheter vertraut sind. 
Eine Vertrautheit des Patienten mit dem Umgang mit einem suprabischen Blasenkatheter 
kann jedoch im Regelfall und insbesondere bei dementiell erkrankten Patienten nicht 
unterstellt werden, womit im Umkehrschluss ein Verband auch aus präventiven Gründen 
indiziert sein kann. 
Wir regen an, die Beurteilung der Indikation und damit die Frage, ob auf Grund individueller 
Gegebenheiten eine Verbandsanlage auch ohne Infektion der Wunde notwendig sein kann, 
dem behandelnden Arzt zu überlassen. 
Der Beschlussintention könnte gleichwohl mit einer Anmerkung, wie im Leistungsverzeichnis 
der niedersächsischen Rahmenvereinbarung nach § 132a Abs. 2 SGB V vorhanden, 
Rechnung getragen werden. Dort ist als Anmerkung zur Position 22 folgender Satz 
aufgenommen: „Bei nicht infizierten Wunden ist eine tägliche Versorgung i.d.R. nicht 
erforderlich“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr APH Bundesverband e.V. 
 
 
 
 
Timo Stein          Christian Krinke 
Bundesgeschäftsführer         Referent 
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Stellungnahme 
 

des 
 
 

Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. –  
 

bpa 
 
 

zum 
 
 

Beschlussentwurf 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

vom 18. März 2013 
über die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens 

vor einer Entscheidung zur Änderung der 
Häuslichen Krankenpflege-Richtlinien: 

 
 
 

- Versorgung eines suprapubischen Katheters 
(Änderung der Richtlinie Häusliche Krankenpflege, 

Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses) 
 
 
 
 
 
 

Berlin, den 29.04.2013 
 
 
 



Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 13 März 2013 eine Änderung der 
Richtlinie Häusliche Krankenpflege beschlossen und den bpa zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. Der bpa bedankt sich für die Berücksichtigung und nimmt zu der Änderung in 
Folge Stellung. 
 
Der Beschlussentwurf des G-BA sieht vor, Nummer 22 des Leistungsverzeichnisses – 
Versorgung eines suprapubischen Katheters – wie folgt zu ändern: 
 
Verbandswechsel der Katheteraustrittsstelle einschließlich Pflasterverband und 
einschließlich Reinigung des Katheters, Desinfektion der Wunde, ggf. Wundversorgung und 
Anwendung ärztlich verordneter Medikamente 
 

• nach Neuanlage 
• bei entzündlichen Veränderungen mit Läsionen der Haut. 

In der Spalte „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ sollen folgende Wörter eingefügt 
werden: 
 

- nach Neuanlage 1 x tgl. für bis zu 7 Tage 

 
Bewertung: 
 
Mit der geplanten Änderung wird die Leistung dahingehend eingeschränkt, dass eine 
behandlungspflegerische Maßnahme nur bei einer frischen Wunde nach dem Anlegen des 
Katheters oder bei einer entzündlichen Veränderung mit Läsionen der Haut an der 
Austrittsstelle vorliegt. 
 
Damit geht der G-BA davon aus, dass nach Ablauf der Risiko-Phase unmittelbar nach 
Anlage des suprapubischen Katheters ein Verbandswechsel nur noch in Frage kommt, wenn 
Entzündungen festgestellt werden. Liegen diese neuen Voraussetzungen nicht vor, soll es 
sich um eine Leistung der Grundpflege handeln, deren Kosten nicht von der Krankenkasse 
zu übernehmen sind. 
 
Ein täglicher steriler Verbandswechsel sollte zur Erkennung von Nachblutungen, zur 
Kontrolle der Wundverhältnisse und zur Lageprüfung des Katheters durch eine 
entsprechende Fachkraft für einen Zeitraum von sieben Tagen nach Anlage des 
suprapubischen Katheters erfolgen. 
 
Studien über die optimale pflegerische Versorgung der suprapubischen Harnableitung bei 
mittel- und langfristiger Versorgung sind in der aktuell zur Verfügung stehenden Literatur 
nicht bekannt. Die Expertenmeinungen differieren und reichen von 
 

- täglicher sorgfältiger Reinigung und Desinfektion der Katheteraustrittsstelle, sowie 
sterilem Verband über 

- Reinigung mit Wasser und Seife, trockener Verband (kein Okklusionsverband) bis zu 
- offen lassen oder Bedeckung mit kleinem Pflaster. 

 
 



Vor diesem Hintergrund hat der bpa bereits 2011 ein medizinisches Gutachten in Auftrag 
gegeben. In diesem Gutachten von Dr. Wille1 wird ausdrücklich bestätigt, dass eine 
Versorgung der Austrittstelle des suprapubischen Katheters durch Pflasterverband 
und entsprechende Verbandwechsel nebst Reinigung und Desinfektion aus 
fachärztlicher Sicht auch dann erforderlich ist, wenn die Katheteraustrittsstelle seit 
längerer Zeit nicht entzündlich ist. „[…] die Versorgung einer Zystostomie mit Reinigung, 
Desinfektion und einem Pflasterverband ist sinnvoll und empfehlenswert. Diese Maßnahme 
trägt nicht nur der Verringerung des Infektionsrisikos von außen durch das Hautstoma 
Rechnung, sondern auch der Tatsache, dass Zystostomate teilweise sezernieren 
(Wundsekret und/oder Urin, der neben dem Katheter abläuft), so dass auch unter diesem 
Aspekt ein Verband eine Maßnahme der Hygiene ist [...].“ 
 
Zur Häufigkeit der Wechsel des Pflasterverbandes kommt der Gutachter zu folgendem 
Schluss: 
 
„Für die Häufigkeit des Verbandwechsels gibt es keine evidenzbasierten Daten. […] 
Grundregel ist sicherlich, dass ein sauberer, korrekt sitzender Verband nicht zwingend 
gewechselt werden muss, eine Inspektion ist jedoch erforderlich. […] Verschmutzte oder im 
Rahmen der Körperpflege durchnässte Verbände sind zu wechseln und die 
Katheteraustrittsstelle zu desinfizieren. Bei trockenen Stomata, die nicht sezernieren oder 
über die Urin austritt ist ein Verbandwechsel alle zwei bis drei Tage wohl ausreichend. Die 
regelmäßige kurzfristige Inspektion der Katheteraustrittsstelle ist auch deshalb von 
Bedeutung, weil nur so beginnende Entzündungen, Hautirritationen durch den Katheter (z.B. 
Druck-Ulkus) oder Dislokationen frühzeitig erkannt werden können.“ 
 
Es wird klargestellt, dass eine regelmäßige Inspektion erforderlich ist. Durchnässte oder 
schmutzige Verbände sind zu wechseln. Dies wird aber auch regelmäßig bei trockenen 
Verbänden erfolgen müssen, da ein Verband nur eine bestimmte Zeit hält. 
 
Weiterhin ist festzustellen, dass im konkreten Einzelfall die Entscheidung über die 
Notwendigkeit des Verbandswechsels beim behandelnden Arzt liegt. Danach ist es auch 
denkbar, dass ein Arzt einen Verbandswechsel auch unabhängig von bestimmten 
Symptomen anordnet. Angesichts des auch im Bereich der ambulanten Pflege hohen Anteils 
von Pflegebedürftigen mit leichter bis schwerer Demenz können auch die für die 
Ausscheidung sorgenden Systeme kaum vor Beeinträchtigungen durch den 
Pflegebedürftigen wirksam geschützt werden. Daher wird man bei einem unruhigen 
Patienten auf gesonderte Fixierung oder bei einem stuhlinkontinenten Patienten auf eine 
schützende Abdeckung nicht verzichten können. Manche Patienten bevorzugen, z.B. wegen 
erhöhter Schweißneigung, eine Abdeckung mit einer Schlitzkompresse um den Katheter. Die 
Abdeckung dient in diesen Fällen also dem Schutz der Kleidung und der Vermeidung von 
Druck oder von Scheuern bei Bewegung z. B. durch Gürtel oder Kleidungsstücke über dem 
Katheter. 
 
Jedes Urostoma stellt auch bei völlig komplikationslosem Verlauf eine Eintrittspforte für 
Keime dar, die entlang des Katheters direkt in die Blase gelangen. Ein suprapubischer 
Katheter erfordert daher eine sorgfältige Pflege und Sachverstand, da die Prävention von 

1 Medizinisches Gutachten im Auftrag des Bundesverbandes privater Anbieter zum suprapubischen 
Katheter, erstellt von Dr. med. Andreas H. Wille, F.E.B.U., leitender Oberarzt Urologische Klinik, 
Klinikum Ernst von Bergman Potsdam. März 2011. 



Harnwegsinfektionen nicht nur von großer individueller, sondern auch von sozio-
ökonomischer Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Änderung und somit 
Einschränkung der behandlungspflegerischen Leistung der Versorgung eines 
suprapubischen Katheters abzulehnen. Auch unter der Zielsetzung der Entbürokratisierung 
sind Verordnungszeitraumeinschränkungen in pauschalierter Form mit einer entsprechend 
kurzen Laufzeit eine unnötige zusätzliche Beschwernis des Arztes. 
 
Zudem wird durch die aktuelle Rechtsprechung klargestellt, dass der Verbandswechsel auch 
bei einem reizlosen suprapubischen Katheter zu den Leistungen der Behandlungspflege 
gehört. Dies wurde 2011 durch das Sozialgericht Braunschweig in einem Verfahren in der 
ersten Instanz sowie das LSG Niedersachsen in der zweiten Instanz bestätigt. Der 
Verbandswechsel bei suprapubischen Katheter ist auch bei unauffälligem Befund erforderlich 
und daher Bestandteil der Behandlungspflege im Sinne von § 37 Abs. 2 SGB V. Die Leistung 
ist deshalb zum Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversicherung im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege zu rechnen. 
 
Der bpa spricht sich vor diesem Hintergrund gegen den vorliegenden Entwurf der 
Richtlinienänderung aus. Der bisherige Wortlaut zu Nr. 22 des 
Leistungsverzeichnisses zur Versorgung eines suprapubischen Katheters ist 
beizubehalten. 
 
 
Berlin, den 29.04.2013 
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Die AWO ist Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege und bietet  in  über 1100 
teil- und vollstationären Einrichtungen Alten- und Behindertenhilfe an. Hier werden 
täglich mehr als 77.000 Menschen betreut. 
Die AWO bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und  hat zu dem Ände-
rungsvorschlag seitens des Gemeinsamen Bundesausschusses zu den Richtlinien 
"Häusliche Krankenpflege" folgende Anmerkungen: 
 
Nach der bisher geltenden Fassung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL bein-
haltet die Nr. 22 des Leistungsverzeichnisses die Versorgung eines suprapubischen 
Katheters. Die Versorgung umfasst dabei den Verbandswechsel an der Katheteraus-
trittsstelle einschließlich Pflasterwechsel und Reinigung des Katheters, Desinfektion 
der Wunde, ggf. Wundversorgung und Anwendung ärztlich verordneter Medikamen-
te. Der Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) sieht jetzt 
vor, dass Leistungen der Nr. 22 nur bei Neuanlage eines suprapubischen Katheters 
oder bei entzündlichen Veränderungen der Haut in Betracht kommen. 
 
Die AWO lehnt diesen Beschlußentwurf des G-BA entschieden ab. Dies möchten wir 
nachfolgend begründen: 
 

• Wie der G-BA selbst in den Tragenden Gründen zum Beschlussentwurf 
schreibt, empfiehlt die deutsche Gesellschaft für Urologie in ihrer Stellung-
nahme, „dass im häuslichen Bereich bei reizfreier Austrittsstelle auf eine Ab-
deckung verzichtet werden kann, wenn die Patienten bzw. die Pflegenden 
mit dem Umgang mit einem suprapubischen Blasenkatheter vertraut 
sind.“ Die deutsche Gesellschaft für Urologie nennt hier selbst die Bedingung, 
die gegeben sein muss, wenn auf eine Abdeckung, d.h. auf den täglichen 
Verbandswechsel inklusive der o.g. Maßnahmen verzichtet werden kann. 
Nach unserer Einschätzung ist genau diese Bedingung sehr häufig nicht ge-
geben. Gerade in der häuslichen Versorgung ist ein großer Teil der Patienten 
alt und pflegebedürftig. Vielfach sind diese Patienten darüber hinaus auch 
dementiell erkrankt. Bei diesen Personengruppen (und auch deren Angehöri-
gen) ist nicht vorstellbar, dass sie (oder deren Angehörige) in so weit mit dem 
Umgang mit einem suprapubischen Blasenkatheter vertraut sind, dass auf ei-
ne tägliche Kontrolle, einschließlich eines Verbandswechsels, verzichtet wer-
den kann. Diesbezüglich würde die geplante Richtlinienänderung nicht nur 
vollständig sein Ziel verfehlen, sondern die Versorgung pflegebedürftiger und 
dementiell erkrankter Menschen in der eigenen Häuslichkeit gefährden. So be-
leuchtet bspw. die Studie „Möglichkeiten und Grenzen selbstständiger Lebens-
führung in Privathaushalten“ – MuG III – präzise die Situation der häuslichen 
Pflege vor und nach Einführung der Pflegeversicherung. Daher ist die Studie 
für den gesamten Pflegebereich von Bedeutung. Zentrales Ergebnis der Stu-
die: Auch im Alter wollen Menschen selbstständig leben. Dies ist möglich, 
wenn das Umfeld stimmt. Die Studie kommt weiterhin zu dem Ergebnis, dass 
Hilfe- und Pflegebedürftige aller Schweregrade bei entsprechenden Rahmen-
bedingungen über einen langen Zeitraum zu Hause betreut und versorgt wer-
den können. Große Bedeutung kommt dabei den zu gestaltenden Pflegear-
rangements von familiärer Pflegetätigkeit und professionellen Angeboten zu. 
Dazu gehört eben auch eine gesicherte Versorgung mit häuslicher Kranken-
pflege, die durch den Beschlußentwurf des G-BA unnötig aufs Spiel gesetzt 
wird. 
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• Ein weiteres Risiko, welches mit dem Beschlussentwurf des G-BA einhergeht, 
ist, dass die möglichen Komplikationen bei einem suprapubischen Katheter 
deutlich schwerwiegender sein können als bspw. bei der Blasenkatheterisie-
rung. Da insbesondere verschiedene Infektionen wie die Peritonitis häufiger 
und schwerwiegender auftreten, ist auch hier eine tägliche Kontrolle und ggf. 
Verbandswechsel notwendig. Auch diese Kontrolle kann von der entspre-
chenden Klientel nicht ohne fachliche Unterstützung geleistet werden. Die 
möglichen Folgeschäden können gravierend sein. 

• In den letzten Monaten und Jahren haben Krankenkassen immer wieder die 
Übernahme der Kosten für das Verbinden des suprapubischen Katheters mit 
der Begründung abgelehnt, dass die Fistel nicht entzündet war und auch kei-
ne Schädigung der Haut vorlag. Deshalb sei das Verbinden der Fistel nur eine 
Leistung der Grundpflege. Die Richter waren aber der Auffassung, dass es 
sich beim Verbinden der Fistel um eine Leistung der Krankenkasse handelt 
und diese die Kostenübernahme zu Unrecht ablehnte. Das Verbinden der Fis-
tel ist nach § 37 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) V eine Behandlungspflege 
und keine Leistung der Grundpflege. Aus Sicht der Richter steht bei der Be-
handlungspflege der Behandlungs- und Heilzweck im Vordergrund der Tätig-
keit. Zudem seien zur Ausführung medizinische Kenntnisse erforderlich. Zur 
Behandlungspflege gehören nach diesen Urteilen alle Pflegemaßnahmen, die 
die folgenden Aspekte erfüllen: 

1. sie werden nur durch eine bestimmte Erkrankung verursacht, 
2. sie sind speziell auf den Krankheitszustand des Versicherten ausgerich-

tet und 
3. tragen dazu bei, die Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu ver-

hüten oder 
4. Krankheitsbeschwerden zu lindern oder zu verhindern. 

Daher fällt der Verbandswechsel beim suprapubischen Katheter unter die Be-
handlungspflege, denn die Pflege wird durch eine bestimmte Erkrankung ver-
ursacht. Diesbezüglich gibt es zahlreiche entsprechende Urteile (vgl. bspw. 
SG Lüneburg (Az.: S 16 KR 61/07), SG Aurich (Az.: S 8 KR 45/10), LSG Nie-
dersachsen-Bremen (Az.: L 1 KR 81/10), SG Speyer (Az.: S 19 KR 438 / 11). 
 
Die Vermutung liegt nahe, dass mittels des Beschlussentwurfs des G-BA die 
bisherige Rechtspraxis ausgehebelt werden soll. Nach Auffassung der AWO 
kann das aber nicht Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses sein. 
Aus diesem und den anderen genannten Gründen fordern wir den G-BA auf, 
die geplante Änderung wieder zurück zu nehmen. 
 

 
 
AWO Bundesverband  
Berlin, den 24.04.2013 











gemäß 1. Kapitel, § 12 Abs. 3 Verfahrensordnung zur Ände-
rung der Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Kran-
kenpflege (HKP-RL) 

hier: Versorgung eines suprapubischen Katheters 

Sitzung im Hause des Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin 
am 7. August 2013 
von 11.00 Uhr bis 11.08 Uhr 

– Stenografisches Wortprotokoll – 

  



 

Angemeldeter Teilnehmer für den Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO):  
Herr Olaf Christen (Anmeldung zurückgezogen) 
 

Angemeldete Teilnehmer für den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 
e. V. (Der Paritätische):  

Frau Gabi Larsen 
Frau Sabrina Weiss 
 
 



Beginn der Anhörung: 11.00 Uhr 
(Die angemeldeten Teilnehmer betreten den Raum) 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Schönen guten Morgen! Ich begrüße Sie, Frau 
Weiss und Frau Larsen, beide vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Wir führen heute ei-
ne mündliche Anhörung durch zur Häuslichen Krankenpflege-Richtlinie, Versorgung eines suprapubi-
schen Katheters. Es haben sich elf Verbände mit einer schriftlichen Stellungnahme geäußert. Sie sind 
heute die einzigen, die auch mündlich eine Stellungnahme abgeben wollen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass ein Stenograf ein Wortprotokoll von dieser Anhörung führt. Damit 
er möglichst alles gut notieren kann, bitten wir Sie, immer das Mikrofon zu verwenden. Das Wortpro-
tokoll kann im Rahmen der Dokumentation des Beratungsverfahrens auch veröffentlicht werden. 

Die Inhalte der schriftlichen Stellungnahmen, Frau Larsen und Frau Weiss, sind ja allen Mitgliedern 
des Unterausschusses bekannt und sollten deshalb nicht wiederholt werden. Heute geht es darum, 
dass Sie neue Erkenntnisse mitteilen können, die sich vielleicht zwischenzeitlich ergeben haben, 
dass aber auch die Mitglieder des Unterausschusses Gelegenheit haben, Ihnen Fragen zu stellen. Es 
geht auch dabei zentral darum: Gibt es neue Erkenntnisse zu diesem Komplex des suprapubischen 
Blasenkatheters?  

Das vorab. Wer möchte beginnen? – Frau Weiss. 

Frau Weiss (Der Paritätische): Ich habe – das vielleicht zur Erklärung – Frau Larsen mitgebracht. 
Sie ist vom Paritätischen Pflegedienst Reha-Steglitz und vertritt eine Einrichtung, bei der gerade das 
wichtig ist, was wir auch in unserer Stellungnahme deutlich gemacht haben: In dieser Einrichtung 
werden Patienten mit kognitiven Einschränkungen betreut. In diesem Bereich werden die Pflege-
dienste auch Probleme haben; das vielleicht als Grundsatz vorweg. Die Pflegedienste bekommen 
hauptsächlich bei den Leuten eine Verordnung, die diese Einschränkungen haben, die wir in unserer 
Stellungnahme auch beschrieben haben. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Danke schön. – Jetzt vielleicht Frau Larsen. 

Frau Larsen (Der Paritätische): Ich schließe mich Frau Weiss an. Wir haben hauptsächlich psy-
chisch erkrankte Patienten, bei denen uns entsprechende Verordnungen sehr wichtig wären. Hier se-
hen wir auch die Gefahr, wenn dieses nicht mehr über Verordnungen geregelt wird, dass es Folgeer-
krankungen gibt, die wir überhaupt noch nicht absehen können. Wir sehen es einfach als Gefahr, 
dass diese auftreten, wenn wir Fachkräfte nicht mehr draufschauen. Wir haben Patienten mit Lang-
zeit- bzw. Dauerverordnungen. Wenn diese nicht mehr möglich sind, dann entstehen Gefahren, die 
wir noch gar nicht absehen können.  

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Das ist dann auch der Grund dafür, warum Sie 
sich dafür aussprechen, die alte Regelung grundsätzlich zu belassen. – Jetzt kommen wir zur Frage-
runde. Zunächst die Patientenvertretung. Bitte. 

Patientenvertretung: Gleich eine Frage hierzu. Sie sprechen von Gefahren. Können Sie diese ein-
mal etwas genauer darstellen? 

Frau Larsen (Der Paritätische): Zum einen haben wir psychisch erkrankte Patienten, die ihren Kör-
per nur ungefähr bis zur Brusthöhe kennen und nicht weiter. Die bekommen sozusagen gar nicht mit, 
dass sie einen Katheter oder Ähnliches haben. Wenn dann nicht irgendwie beobachtet wird, ob sie 



daran herummanipulieren, kann es passieren, dass sie sich ihn zum Beispiel herausziehen und dann 
ihre Sachen voll haben. Was da noch alles passieren könnte, wissen wir gar nicht. Im Moment ist es 
ja so, dass unsere Leute danach schauen. Sie machen zwar nur dreimal die Woche einen Verbands-
wechsel, schauen aber bei den Patienten täglich darauf.  

Patientenvertretung: Darf ich gleich eine Frage anschließen? 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Bitte schön.  

Patientenvertretung: Haben Sie auch Menschen, die körperlich so eingeschränkt sind, dass das auf 
sie genauso zutrifft? Oder kennen Sie in Ihrem Verband solche Erkrankten zum Beispiel mit MS etc. 
oder auch Querschnittsgelähmte? 

Frau Larsen (Der Paritätische): Wir haben jetzt bei uns im Pflegedienst keine Patienten mit MS, die 
es aus dem Grunde nicht können. Wir haben aber Patienten, die depressiv sind und aus diesem 
Grunde schon gar nicht den Antrieb haben, dies zu machen. Wir sagen deshalb ja, dass es nicht nur 
um körperliche, sondern ganz oft auch um psychische Einschränkungen geht und man letztere nicht 
außer Acht lassen darf. Wir haben Patienten, die sich bewegen könnten, es aber aufgrund ihrer Er-
krankung nicht tun. Auch da müssen wir einfach als Unterstützung da sein. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Vielen Dank. – Von den Bänken Fragen an die 
beiden Experten? – GKV-Spitzenverband, bitte.  

GKV-Spitzenverband: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie nicht grundsätzlich die Empfehlung oder 
den Hinweis, den ja auch die Deutsche Gesellschaft für Urologie gegeben hat, dass nicht in allen Fäl-
len bei reizlosen Hautverhältnissen ein Verband gemacht werden muss, infrage stellen, sondern dass 
es Ihnen um bestimmte Patientengruppen geht, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht, und dass es 
Ihren Vorstellungen entsprechen würde, wenn man sicherstellen bzw. Regelungen finden würde, 
dass das zum Beispiel für Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen, die zu einem Risiko in der Si-
tuation führen, auch in Zukunft gewährleistet werden kann? 

Frau Weiss (Der Paritätische): Grundsätzlich ist unsere Meinung, dass man diese Einschränkungen 
gar nicht braucht, weil Ärzte diese Verordnungen ja auch nur dann ausstellen, wenn es diese Ein-
schränkungen bei den Patienten gibt, ein Arzt also die Diagnose stellt, dass jemand seinen supra-
pubischen Katheter nicht selber versorgen kann. Genau so ist es ja auch von der Deutschen Gesell-
schaft für Urologie beschrieben worden, nämlich dass die Patienten, die es selbst überblicken und 
versorgen können, nicht betroffen sind. Aber das sind ja auch diejenigen, die nicht unbedingt die Ver-
ordnung bekommen. 

Herr Dr. Degener-Hencke (stellv. Vorsitzender): Ich schaue in die Runde: Weitere Fragen? – Das, 
was Sie jetzt vorgetragen haben, kann ich aus meiner Sicht auch Ihrer schriftlichen Stellungnahme im 
Wesentlichen entnehmen. Neuere Erkenntnisse gibt es nicht.  

Die Bänke haben keine weiteren Fragen an Sie. Dann können wir die Anhörung aus meiner Sicht 
hiermit schließen. – Vielen Dank. 

Schluss der Anhörung: 11.08 Uhr 
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